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Es gibt mittlerweile eine ganze Anzahl Ko-operationen, bzw. zusammengelegte Ämter, 
Institutionen und Funktionen, die die Kantone Basel-Stadt und Basellandschaft mit Erfolg 
gemeinsam betreiben. z.B. Gemeinsame Motorfahrzeugkontrollstelle, Lufthygieneamt, UKBB. 

Andere sind dem Vernehmen nach, „auf gutem Wege", wie z.B. das gemeinsame Amt für Umwelt 
und Energie. Oder die Idee ist als Anzug bereits lanciert. z.B. Zusammenlegung der beiden 
Kantonalen Labors. 

Schliesslich gibt es eine Reihe von Zusammenlegungen, bzw. Ko-operationen, die als Idee da und 
dort auftauchen. Z.B. Verkehrsbetriebe. Wozu brauchen wir grüne und gelbe Trämli auf wenigen 
Quadratkilometern, mit zwei Verwaltungen? Das gleiche gilt für die Rheinhäfen. Wie steht es mit 
der Spitalplanung, dem Bildungswesen, dem Gefängniswesen, ev. einem gemeinsamen Tiefbau-
Amt, einer gemeinsamen Schulmaterialverwaltung und Lehrerfortbildungsstelle, um nur einige 
weitere Beispiele zu nennen. Was fehlt ist ein systematischer Überblick, eine Gesamtschau, die 
dann auch ein systematischeres Vorgehen erlauben würde, an Stelle von einzelnen, eher zufällig 
zu Stande gekommenen Vorstössen. 

Wir fragen deshalb die Regierung höflich an, die folgenden Fragen zu prüfen und zu berichten, und 
zwar wie folgt: 

1. Ist die Regierung bereit, zusammen mit der Regierung des Partnerkantons zu prüfen, welche 
Ämter und Funktionen, die heute als Doppelspurigkeiten von beiden Kantonen betrieben 
werden, zusammengeführt und in Zukunft gemeinsam betrieben werden könnten? Bitte um 
möglichst komplette Auflistung. 

2. Ist die Regierung bereit, zu berichten wie weit die bereits in Angriff genommenen Fusionen 
gediehen sind, und bis wann diese vollzogen sein werden? Bitte Zeitplan angeben. (z.B. 
Gemeinsames Amt für Umwelt und Energie, Zusammenlegung der Kantonalen Labors.) 

3. Ist die Regierung bereit zu berichten, wie die Dinge stehen, mit Projekten, die zwar immer 
wieder erwähnt werden, oder gar in der Luft liegen, wie gemeinsame Rheinhäfen, 
gemeinsame Verkehrsbetriebe etc. (siehe auch oben) aber dann scheinbar wieder ins Stocken 
geraten oder fallen gelassen werden. Ob bereits konkrete Verhandlungen stattgefunden 
haben, wenn ja mit welchen Resultaten? Wenn nein, warum nicht? 

4. Welche sog. „Fusionsgewinne" sind für die beiden Kantone in jedem einzelnen Fall zu 
erwarten? (Schätzungen genügen vorerst). 

5. Welche Ämter und Institutionen werden bereits erfolgreich gemeinsam geführt? 

6. Wie gross sind die jeweiligen Anteile der beiden Kantone an den Gesamtkosten der 
Institutionen, die bereits teilweise als „gemeinsame Institutionen" aufgeführt werden, wie z.B. 
Theater und Universität? (Bitte Beträge und Prozentsätze aufführen.) 

7. Ist die Regierang bereit, diese mannigfaltigen Informationen zu bündeln, und in 
wiederkehrenden Abständen (Jährlich oder alle zwei Jahre,) dem Grossen Rat in der Form 
eines „Ko-operationsberichtes BS/BL" (etwa analog zum „Wirtschaftsbericht") zu unterbreiten? 
Auf diese Weise käme ein Überblick und eine Gesamtschau zu Stande, die entsprechend 
auch eine griffige Strategie erlauben würde, mit Hilfe eines Instrumentes, welches bis heute 
fehlt. 
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